
Beim Landesamt für Kultur und Denkmalpflege, Abteilung Archäologie und Denkmalpflege, 
ist im Dezernat Archäologie zum nächst möglichen Zeitpunkt die Stelle

eines Mitarbeiters / einer Mitarbeiterin im archäologischen Zentralmagazin 

für 40 Stunden/Woche befristet bis 31.12.2017 zu besetzen.

Tätigkeitsbeschreibung:
- Bewältigung des Fundein- und -ausganges im Magazin J.-Stelling-Straße sowie in 

den Außendepots im Stadtgebiet Schwerin
- Führung des Bestandsverzeichnisses bzw. Erfassung der Fundein- und -ausgänge in 

einem elektronischen System
- Kontrolle von Anlieferungen, Abgleich mit Inventarlisten und Übergabeprotokollen
- Überwachung des Bestandes (Inventur)
- Verpacken und Beschriften von Fundstücken 
- Bereitstellung von Verpackungsmaterial für andere Mitarbeiter/innen
- Bereitstellung von Funden für den Leihverkehr, Gastwissenschaftler und Studenten 
- Betreuung der technischen Einrichtungen im Sammlungsbereich 
- Ausstellungsauf- und abbau im Rahmen eigener Ausstellungen
- Ausstellungsauf- und abbau im Rahmen des Leihverkehrs, Transportvorbereitung 

und -begleitung

Anforderungsprofil
- Umfassende Kenntnisse der Ansprache, Beschriftung, Verpackung und 

Magazinierung archäologischen Fundmaterials durch mehrjährige Mitarbeit in 
Grabungsprojekten  

- Teamfähigkeit
- EDV-Grundkenntnisse 
- Sicheres, korrektes Auftreten
- Fahrerlaubnis PKW
- Belastbar, zuverlässig und flexibel

Die Vergütung richtet sich nach Entgeltgruppe 3 TV-L.
Dienstort ist Schwerin.

Die  Landesregierung  ist  bestrebt,  den  Anteil  der  Frauen  in  allen  Teilen  der 
Landesverwaltung,  in  denen  Frauen  unterrepräsentiert  sind,  zu  erhöhen.  Entsprechend 
qualifizierte Frauen werden ausdrücklich aufgefordert, sich auf die ausgeschriebene Stelle zu 
bewerben.

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis zum 03.September 2010 an das:

Landesamt für Kultur und Denkmalpflege
Domhof 4/5

19055 Schwerin

Mit der Bewerbung verbundene Kosten können nicht erstattet werden.

Schwerin, 17.08..2010


